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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.2005

Norm

ABGB §1151 ID

Rechtssatz

Bei vertraglichen Karenzierungsvereinbarungen sind diese Zeiten für die Ermittlung des Abfertigungsanspruches

anzurechnen, soweit nicht eine besondere Vereinbarung dazu getroffen wurde.

Entscheidungstexte

8 ObA 47/05b
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